
 
 

 
 
 
 
 
 

STADT SANKT AUGUSTIN 
 DER BÜRGERMEISTER 
Dienststelle/Aktenzeichen: Fachbereich 4 / Soziales und Wohnen 
 
 
 

Sitzungsvorlage 
 
Datum: 18.04.2005 
Drucksache Nr.: 05/0187 
öffentlich 
 
 
 
 
Beratungsfolge: Ausschuss für Familie, Soziales 

und Gleichstellung 
Sitzungstermin: 10.05.2005 

    
 
 
Betreff: 
 
Förderung der Seniorenbegegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt Niederpleis unter Berück-
sichtigung der Vorgaben im Rahmen der Haushaltssicherung  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

- wird nach der Beratung im Fachausschuss formuliert 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
1. Die Stadt Sankt Augustin hat mit der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Rhein-Sieg e.V., 

mit Vertrag vom 09.01.1976 vereinbart, dass die in der Trägerschaft der Stadt Sankt 
Augustin befindliche Altentagesstätte Niederpleis von der Arbeiterwohlfahrt betreut 
wird. Die Altentagesstätte befindet sich in den Räumlichkeiten des Schützenhauses 
Niederpleis. Bezüglich der Anmietung des Schützenhauses finden die mit Vertrag vom 
28.11.1988 vereinbarten Regelungen Anwendung.  
 
Seitens der Arbeiterwohlfahrt werden folgende Angebote in der Seniorenbegegnungs-
stätte Schützenhaus vorgehalten: 
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Wochentag Öffnungszeiten Angebot 
Mittwoch 14.00 – 18.00 Uhr Ab 14.00 Uhr Skatrunde, 

14.00 Uhr Wanderung mit 
anschließendem Kaffee 
und Kuchen, gesellschaft-
liches Zusammensein 
(insgesamt 30-40 Teil-
nehmer)  

Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr 14.00 – 15.00 Uhr Kaffee 
und Kuchen anschließend 
Tanzveranstaltung (jeweils 
mindestens 60 Teilneh-
mer) 

 
Zusätzlich werden von der Arbeiterwohlfahrt im Haus Niederpleis folgende Angebote 
für Senioren vorgehalten: 

 
Wochentag Öffnungszeiten Angebot 
Montag 9.30 – 18.00 Uhr  9.30-10.30 Uhr und 10.30-

11.30 Uhr Seniorengym-
nastik (jeweils 15 Teil-
nehmer) 
ab 12.00 Uhr Mittagstisch 
14.00-18.00 Uhr offener 
Nachmittag (Skatrunde – 
Kartenspiele (ca. 10-15 
Personen)  

Freitag 14.00-18.00 Uhr offener Nachmittag (Skat-
runde – Kartenspiele ca. 
10-15 Personen)  

Jeden 1. Sonntag im 
Monat 

14.00-18.00 Uhr 14.00-15.00 Uhr Kaffee 
und Kuchen anschließend 
Tanz (durchschnittlich 20-
25 Personen) 

 
Insbesondere  aufgrund der im Schützenhaus stattfindenden Tanzveranstaltungen, die 
von mindestens 60 Senioren besucht werden, ist eine vollständige Verlagerung der 
Angebote ins „Haus Niederpleis“ aus der Sicht der Arbeiterwohlfahrt nicht möglich. 
 
Hinsichtlich der Förderung der Seniorenbegegnungsstätte wird zusätzlich auf das in 
Abstimmung mit der Politik vereinbarte  
 
Rahmenziel 8.2   „Erhalt und Ausbau einer altersgerechten Infrastruktur“  
 
und  
 
das Ergebnisziel 8.2.1  „Altenbegegnungsstätten und Seniorenmittagstische 

werden in allen Stadtgebieten gefördert“ 
 

hingewiesen. 
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2.  Aufgrund des bestehenden Mietvertrages zwischen der Stadt Sankt Augustin und der 

Sankt Antonius Schützenbruderschaft wurden im Haushaltsplan der Stadt Sankt Au-
gustin im Unterabschnitt 4311 „Soziale Einrichtungen für Ältere“ für Miet-  und Neben-
kosten insgesamt 8.170 € veranschlagt.  
Zu diesen Kosten kommen noch die Aufwendungen für einen eigenen Telefonan-
schluss, die in Höhe von 260 € ebenfalls im Unterabschnitt 4311 veranschlagt sind. 
 
Hinsichtlich des aufgrund des Betreuungsvertrages zu leistenden Personalkostenzu-
schusses von seinerzeit 350 DM erfolgt der Hinweis, dass im Jahr 2004 aus dem An-
satz bei Haushaltsstelle 4700.7183.9 „Zuschuss zu den Betreuungskosten der Alten-
tagesstätten“ 2.884,20 € (mtl. 240,35 €) an die Arbeiterwohlfahrt gezahlt wurden.  

 
 
3. Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Sankt Augustin ist es bis auf weiteres 

weder möglich einen ausgeglichenen Haushalt noch ein genehmigungsfähiges Haus-
haltssicherungskonzept zu erstellen. 

 
Die Stadt Sankt Augustin ist daher ab dem Jahr 2005 im Rahmen ihrer finanziellen 
Handlungsfähigkeit den Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 81 der  
Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen unterworfen.  
Nach diesen Regelungen dürfen nur Ausgaben geleistet werden, zu deren Leistung 
die Stadt Sankt Augustin rechtlich verpflichtet ist  oder die für die Weiterführung not-
wendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.  

 
Bei der mit Vertrag vom 28.11.1988 vereinbarten Anmietung des Schützenhauses 
Niederpleis zur Nutzung als Seniorenbegegnungsstätte durch die Arbeiterwohlfahrt 
und mit Vertrag vom 09.01.1976 vereinbarten Betreuung der Altentagesstätte durch 
die Arbeiterwohlfahrt handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Stadt Sankt Au-
gustin. 

 
Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der  Stadt Sankt Augustin - zumindest teilweise 
- aufrechterhalten zu können, wurden sämtliche freiwilligen Leistungen einer einge-
henden Prüfung unterzogen.  

 
Aufgrund der bekannten demographischen Entwicklung und der bereits seit Jahren 
bestehenden Anmietung des Schützenhauses Niederpleis durch die Stadt  soll die 
Aufrechterhaltung des Angebotes einer Seniorenbegegnungsstätte unter Betreuung 
der Arbeiterwohlfahrt auch im Ausschuss für Familie, Soziales und Gleichstellung erör-
tert werden.  
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Nachrichtlich erfolgt der Hinweis, dass  
- das Mietverhältnis gem. Vertrag zum 01.01.1989 begründet wurde; die Laufzeit be-

trägt 1 Jahr. Das Mietverhältnis verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn 
nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf der Mietzeit gekündigt wird, 

- der Betreuungsvertrag vom 09.01.1976 sich jeweils um ein weiteres Jahr verlän-
gert, wenn nicht eine der Vertragsparteien mit einer Frist von drei Monaten der Ver-
längerung widerspricht.  

 
 
In Vertretung 
 
 
 
Konrad Seigfried 
Beigeordneter 
 
 
Die Maßnahme 
X hat finanzielle Auswirkungen 
 hat keine finanziellen Auswirkungen 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 8.430,---€ bzgl. der Anmietung des Schützenhauses 
und 2.884,20 € /Jahr bzgl. der Betreuung durch die Arbeiterwohlfahrt.. 
 Sie stehen im  X Verw. Haushalt  Vermög. Haushalt im Unterabschnitt 4311   
 zur Verfügung. 
 Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger 

Ausgaben ist erforderlich. 
 Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt  €, insgesamt sind  € bereitzustellen. 

Davon im laufenden Haushaltsjahr  €. 
 
 


